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§1 B eg~r_ituJ~.!;tlllJ!!!!U!J1[ und Rechts s t§Lll ung: 
(1) Student/in im Sinne dieser Satzung ist jede/r ordentlich immatriku­

lierte Student/in der Universität Düsseldorf. 
(2) Die Gesamtheit der Student/inn/en der Universität Düsseldorf bildet die 

Studentenschaft. 
(3) Die Studentenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hoch­

schule. 
(4) Sie hat das Recht, sich mit Studentenschaften anderer Hochschulen zu­

sammenzuschließen. 

~~~eL_llillntenschaft 
(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. 
(2) Sie wirkt an der Selbstverwaltung der Universität mit. 
(3) Die Studentenschaft hat unbeschadet anderer Zuständigkeiten folgende 

Aufgaben: 

( 2) 

(3) 

a) die Vertretung der Gesamtheit der Student/inn/en und die Unter­
stützung einzelner Student/inn/en im Rahmen der satzungsmäßigen Be­
fugnisse, 

b) die Wahrnehmung der hochschulpolitischen Interessen ihrer Mitglie­
der und die Stellungnahme zu hochschulpolitischen Fragen, 

c) die Wahrnehmung fachlicher, wirtschaftlicher und sozialer Belange 
ihrer Mitglieder, 

d) die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen 
Verantwortungsbewußtseins sowie der Bereitschaft zur aktiven Tole­
ranz ihrer Mitglieder, 

e) die Pflege überörtlicher und internationaler Studentenbeziehungen, 
f) die Wahrnehmung kultureller Belange ihrer Mitglieder, 
g) den Hochschulsport zu fördern. 

Die 
a) das Studentenparlament (SP) 

Immatrikulation den Bestimmungen 

passive Wahlrecht, sowie das An­
der Studentenschaft in ihn/sie 

ten und kann Ämter in der studen­
sie kann sich jederzeit mit Bit-

Beitrag für die Studenten­
studentenparlament eine Bei-

b) der Al Studentenausschuß (AStA) 
c) der Rechtsausschuß (RA), der Altestenrat im Sinne des WissHG ist. 

(2) Die Sitzungen der Organe der Studentenschaft müssen unter Angabe der 
Tagesordnung am Tage der Einladung öffentlich angekündigt werden. 

(3) Die Organe haben ihre Beschlüsse, sofern sie nicht die Personalange­
legenheiten der Angestellten der Studentenschaft betreffen, unverzüg­
lich für fünf Vorlesungstage an einem dafür vorgesehenen Platz in 
allgemein zugänglichen Räumen des AStA auszuhängen. Darüber hinaus ist 
dafür Sorge zu tragen, daß insbesondere die jeweils betroffenen Studen­
t/inn/en über die gefaßten Beschlüsse angemessen informiert werden. 

{4) Die Sitzungen der Organe der Studentenschaft sind öffentlich, außer 
wenn Personalangelegenheiten der Angestellten der Studentenschaft be­
handelt werden. 

- 4 -



§5 Gegenstand und Gültigkeit 
(1) Durch die Urabstimmung übt die Studentenschaft die oberste beschlußfas­

sende Funktion selbst aus. 
(2) Gegenstand der Urabstimmung kann jede Angelegenheit nach §8 (2) a)-c) 

(Aufgaben des SP) dieser Satzung sein. 
(3) Beschlüsse, die bei Urabstimmungen mit Mehrheit gefaßt werden, binden 

die Organe der Studentenschaft, wenn mindestens 30 v.H. der Mitglieder 
der Studentenschaft schriftlich zugestimmt haben. 

§6 Verfahren 
(1) Eine Urabstimmung wird durchgeführt, wenn mehr als 10 v.H. der Mitglie­

der der Studentenschaft dies schriftlich verlangt haben. 
(2) Die Urabstimmung ist gleich und geheim. §9 (2) (Wahlrecht) gilt sinn­

gemäß. 
(3) Eine Urabstimmung beginnt spätestens 4 Wochen nach Eingang des Antrags 

beim SP-Präsidium und muß mindestens 2 Wochen vor ihrer Durchführung 
hochschulöf fentlich angekündigt werden. 
Sie wird in einem Zeitraum von 5 aufeinanderfolgenden Vorlesungstagen 
durchgeführt. Der Beschlußtext muß so formuliert sein, daß nur die 
Entscheidungen "Ja" und "Nein" möglich sind. Wenn das SP nichts anderes 
beschließt, hat der AStA für eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Urabstimmung Sorge zu tragen. Die Wahlordnung der Studentenschaft gilt 
entsprechend. 

(4) Die Zahl der Urnen beträgt mindestens eine pro Fachbereich und 
höchstens eine pro angefangene 1500 Studenten; sie werden in der Regel 
von 9 - 17 Uhr aufgestellt. 

(1) Die Vollversammlung ist die Versammlung der Mitglieder der Studenten­
schaft; sie dient der Meinungsbildung in der Studentenschaft. 

(2) VV wird mindestens einmal im Semester vom AStA einberufen. 
Darüber hinaus findet sie auf Beschluß des SP, des AStA oder auf 
schriftlichen Antrag von mindestens 10 v.H. der Mitglieder der Studen­
tenschaft statt. 

( 3) Durchführung obliegt einer auf der VV zu wählenden Versammlungslei-
auf Grundlage der Geschäftsordnung des SP. 

(4) Wahl der Versammlungsleitung wird vom SP-Präsidium durchgeführt. 
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§8 Begriffsbestimmung und Zuständigkeit 
(1) Das Studentenparlament ist das oberste beschlußfassende Organ der Stu­

dentenschaft. §5 (1) (Urabstimmung) bleibt unberührt. 
(2) Es hat folgende Aufgaben: 

a). Richtlinien für die Erfüllung der Aufgaben der Studentenschaft zu 
beschließen, 

b) in grundsätzlichen Angelegenheiten der Studentenschaft zu be­
schließen, 

c) Die Satzung der Studentenschaft sowie eine Fachschaftsrahmenordnung, 
eine Beitragsordnung und eine Wahlordnung zu beschließen, 

d) den Haushaltsplan festzustellen und dessen Durchführung zu kontrol­
lieren, 

e) den/die AStA-Vorsitzende/n und seine/ihre Stellvertreter/innen zu 
wählen und die Referenten/innen zu bestätigen, 

f) über die Entlastung der Mitglieder des AStA zu entscheiden, 
g} die studentischen Vertreter/innen in die Organe des Studentenwerks 

zu wählen; dies gilt auch für die Mitgliedschaft in anderen Gremien, 
falls gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Das SP gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese gilt auch für alle 
anderen Organe und Kommissionen der Studentenschaft, sofern diese für 
sich keine Änderungen beschließen, die dann der Zustimmung des SP be­
dürfen. 

~~!'.. 
(1) Das SP wird von den Mitgliedern der Studentenschaft der Universität 

Düsseldorf in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt .. 

(2) Dem SP gehören 17 Mitglieder an. 
(3) Die Wahl geschieht nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, die mit 

Elementen der Personenwahl verbunden ist. Die Sitze werden auf die an 
der Listenwahl teilnehmenden Wählergruppen nach dem Höchstzahlverfahren 
d'Hondt verteilt. Die gewählten Mitglieder einer Wahlliste bilden eine 
Fraktion. Das SP wird auf 57 Wochen gewählt. Seine Wahlperiode endet 
mit dem Zusammentritt eines neuen SP. Die Neuwahl findet mindestens 49, 
spätestens 55 Wochen nach Beginn der Wahlperiode statt. Das SP tritt 
spätestens 2 Wochen nach der Wahl zusammen. 

SP wählt unverzüglich aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n sowie 
stellvertretenden Vorsitzende/n. Diese bilden das Präsidium. 

(2) Vorsitzende beruft das Parlament ein, leitet die Verhandlungen 
und gibt die Beschlüsse an die Betroffenen weiter. Er/sie wird im Ver­
hinderungsfalle oder auf seine/ihre Weisung durch den/die Stellvertre­
ter /in vertreten. 

(3) Erscheint zu einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung des SP kein Mit­
glied des Präsidiums, so leitet das älteste anwesende Mitglied des SP 
die Wahl eines/r Sitzungsleiters/in für diese Sitzung. 

§11 Wahl und Abwahl des SP-Präsidiums 
(1) Vorsitzende/r und Stellvertreter/in werden einzeln und in geheimer Wahl 

mit der Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder des SP gewählt. 
(2) Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit nicht zustande, so 

ist im dritten Wahlgang der/die Kandidat/in gewählt, der/die die mei­
sten Stimmen erhält. 

(3) Vorsitzende/r und Stellvertreter/in können nur einzeln abgewählt wer­
den, indem mit der Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder des SP ein/e 
Nachfolger/in gewählt wird. 
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(1) Das SP wird mindestens zweimal Semester unter Angabe der Tagesord-
nung durch schriftliche Einladung an alle Mitglieder und durch Aushang 
einberufen. Die Einladung muß - außer in dringlichen Fällen - min­
destens vier Werktage vor der SP-Sitzung abgesandt werden. Im Fall 
einer dringlichen Einberufung ohne Einhaltung dieser Frist können auf 
dieser Sitzung keine Satzungsänderungen beschlossen und keine Wahlen 
beschlossen oder durchgeführt werden. 

(2) Es muß einberufen werden, wenn mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 
Mitglieder des SP, ein Ausschuß oder der AStA-Vorstand dies verlangen. 

(3) Die Mitglieder des SP sind zur Teilnahme an den Sitzungen des SP ver­
pflichtet. 

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

Hl..Jl" es illiiJi§JLJisUL S P 
(1) Ein Beschluß t gültig, wenn 

a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde, 
b) mehr als die Hälfte der SP-Mitglieder anwesend war und 
c} die Mehrheit der anwesenden Mitglieder zugestimmt hat, sofern keine 

Sonderregelung gilt. 
(2) Ist die Bedingung nach §13 (1) b) nicht erfüllt, so ist das SP be­

schlußunfähig. Bei Beschlv~unfähigkeit muß innerhalb einer Woche eine 
weitere Sitzungdes SP stattfinden, bei der die Beschlußfähigkeit unab­
hängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder gegeben ist. Darauf muß 
in der Einladung hingewiesen werden. 

(3) Beschlüsse des SP können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der satzungs­
mäßigen Mitglieder aufgehoben werden. 

(4) Zur Änderung der Geschäftsordnung bedarf es einer 2/3-Mehrheit der 
satzungsmäßigen Mitglieder des SP. 

UJ!~~hüsse des s~ 
(1) Das SP bestellt als ständigen Ausschuß den Haushaltsausschuß, der in 

seiner Mehrheit aus SP-Mitgliedern bestehen soll. Er besteht aus 7 Mit­
gliedern, die nicht dem AStA angehören. Er hat die Aufgaben gemäß §26 
(Haushaltsplan). 

(2) Das SP bestellt als ständigen Ausschuß den Finanzprüfungsausschuß. Er 
besteht aus 5 Mitgliedern, die nicht dem AStA angehören dürfen oder 
nicht mit der Anordnung oder Ausführung von Zahlungen betraut sein dür 
fen. Er hat die Aufgaben gemäß §27 (Kassenprüfung). 

(3) der Besetzung der Ausschüsse ist nach dem d'Hondtschen Höchstzahl-
verfahren das Stirkeverhiltnis der Fraktionen aufgrund der Sitzvertei-

im SP Fraktionsstärke entscheidet 
das Los. Wechselt ied die Fraktion, wird der Sitzanteil der 
Fraktionen bei der Besetzung von Ausschüssen davon nicht berührt. 

(4) Das SP kann zur und Unterstützung seiner Arbeit und für 
tere Ausschüsse einsetzen. 

e Vorsitzende muß das SP auflösen, wenn dieses die Auflösung mit 
t von 2/3 der satzungsmäßigen Mi ieder beschließt. 

(2) der nächsten 6 Vorlesungswochen haben Neuwahlen stattzu-
finden. Das SP setzt vor seiner Auflösung einen Wahlausschuß ein und 
be timmt den Wahltermin. Das Nähere regelt die Wahlordnung. 

(1) Der AStA ist das ausführende Organ der Studentenschaft. Er führt die 
Beschlüsse des SP aus und erledigt in eigener Verantwortung die Ge­
schäfte der laufenden Verwaltung der Studentenschaft. §5(3) (Urabstim­
mung} bleibt unberührt. 
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(2) Der AStA besteht aus einem/r Vorsitzenden und 2 Stellvertreter/inne/n, 
sowie den Referentinnen und Referenten. Vorsitzende/r und Stellvertre­
ter/innen bilden den AStA-Vorstand. 

(3) Mitglieder des SP-Präsidiums können dem AStA nicht angehören. 

§17 Wahl und Abwahl des AStA 
(1) Für die Wahl und Abwahl des AStA-Vorstands finden die Bestimmungen 

des §11 (Wahl und Abwahl des SP-Präsidiums) sinngemäß Anwendung. 
(2) Die Amtszeit des/der Vorsitzenden endet mit der Neuwahl des AStA-Vor­

stands. Die Amtszeit der Stellvertreter/innen und Referent/inn/en endet 
mit dem Ende der Amtszeit des/der Vorsitzenden. 
Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands endet vorzeitig durch 
a} Exmatrikulation, 
b} Rücktritt, der dem BP-Präsidium schriftlich mitzuteilen ist, 
c) konstruktives Mißtrauensvotum im SP. 
Die Amtszeit der Referent und Referenten endet vorzeitig durch 
a) Rücktritt, der dem SP-Präsidium und dem AStA-Vorstand schriftlich 

mitzuteilen ist, 
b) die Entlassung durch den/die AStA-Vors zende/n mit Zustimmung des 

SP. 
Scheidet ein tglied des ~StA-Vorstands aus dem Amt aus, so 
muß unverzüglich Neuwahl ancresetzt werden. 

(3) Referent/inn/en werden von dem/der AStA-Vorsitzenden dem SP für ein 
bestimmtes Rc:'!ferat ; der Vors ist angenommen, wenn er 
im SP mehr "Ja"- als "Nein"-Stimmen findet. 

(4) Bei gleichzeitigem Ausscheiden des gesamten AStA ist dieser verpflich­
tet, bis zur Amtsübernahme der Nachfolger die Geschäfte weiterzuführen. 

AStA-Vorsitzende 
der Referent/inn/en. 

t mit Zustimmung des SP die Zuständipkeit 

(2) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit nehmen die Referent/inn/en ihre Aufgaben 
in eigener Verantwortung wahr. Sie sind dem AStA-Vorstand jederzeit 
auskunftspflichtig. 

(3) Der AStA in der Vorlesungszeit mind~stens 14-tägig, 
(4} Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Studentenschaft ver­

pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von mindes­
tens zwei tgliedern des AStAs, darunter dem/der Vorsitzenden oder 
einem/r Stellvertreter/in zu unterzeichnen. 

(1) Ein Vorstand$mitglied nimmt grundsätzlich an SP-Sitzungen teil. 
(2) AStA-Mitglieder sollen gehört werden, wenn über Angelegenheiten verhan­

delt wird, in ihren Aufgabenbereich fallen. Sie sind auf Verlangen 
des SP-Prlsidiums oder des/der Vorsitzenden eines SP-Ausschusses bei 
dessen Sitzungen zur Anwesenheit verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder des AStA sind dem SP jederzeit auf Verlangen rechen­
schafts- und auskunft lichtig. Insbesondere kann eine Fraktion oder 
eine Gruppe von rnind. J SP-Mitgliedern auf Antrag Einsicht in sämtliche 
Geschäfte des AStA nehmen. Dem Antrag ist vom SP stattzugeben. Den Mit­
gliedern des SP und seinen Ausschüssen sind im Rahmen ihrer Zuständig­
keit alle zur Verfügung stehenden Unterlagen bereitzustellen; insbeson­
dere kann der Haushaltsausschuß jederzeit Auskunft über die Haushalts­
führung verlangen. 

(4) Der Finanzreferent kann mit Zustimmung des/der AStA-Vorsitzenden 
weitere Mit ieder des AStA mit der Wahrnehmung einzelner Befugnisse 
schriftlich beauftragen. Dies gilt auch für Kassenanordnungen. 
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§40 Aufgaben und Zuständigkeit 
(1) Der Rechtsausschuß ist das Beratungs- und Schlichtungsorgan für alle 

übrigen Organe der Studentenschaf.t und der Fachschaften. Er ist diesen 
gegenüber unabhängig und selbstständig. 

(2) Der Rechtsauschuß beschließt insbesondere bei Satzungsbeschwerden, 
Kompetenzstreitigkeiten und Wahlanfechtungen. Der RA fällt einen ver­
bindlichen Schiedsspruch, dem sich die Streitbeteiligeten zu unterwer­
fen haben. Er wird auf Antrag eines anderen Organs oder von Student­
/inn/en im Bezug auf die anderen Organe tätig. 

(3) Der RA entscheidet über Beanstandungen des/der AStA-Vorsitzenden gegen 
Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen von SP oder AStA. Ent 
sprechendes gilt für Beanstandungen des Fachschaftsrats gegenüber Fach­
schaftsvertretung oder Fachschaftsvollversammlung. Die Beanstandung hat 
aufschiebende Wirkung. 

l!l Zusammens_aj:zung und .~ 
(1) Der RA besteht aus 5 Mitgliedern, von denen eines nicht Student/in im 

Sinne Satzung sein muß. Sie werden vom SP unter Berücksichtigung 
von §14 (3) (Ausschüsse des SP) gewählt. 

(2) Die Mi iedschaft im RA ist unvereinbar mit allen anderen Ämtern in 
der Studentenschaft. 

(4) Die Amtzeit der Mitglieder des RA beträgt ein Jahr und endet vorzeitig 
durch 
a) kulation, 
b) Rück tt, der dem SP~Präsidium schriftlich mitzuteilen ist. 
Abwahl eines Mitgliedes ist nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 
satzungsmäß Mi des SP möglich. 

Der RA wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n. Ihm/ihr obliegt die 
Einberufung und tung der Sitzungen, sowie die Bekanntmachung der 
Entscheidungen. 

(2) an den RA nehmen seine tglieder sowie Mitglieder des AStA-
. Sie sind unverzüglich an den/die Vorsitzende/n des 

ten, der/die dann unverzüglich eine Sitzung einberuft. 

Studentenschaft der Universität Düsseldorf gliedert sieb in 
schatten. Student/inn/en eines Studienfaches bilden eine 
schaft. Es gibt folgende Fachschaften: 
Al Sprachwissenschaft 
Anglist 
Erziehungswissenschaft und 

EntwicklungApsyologie 
Germanist 
Geschichte 
Klassische Philologie 
Philosophie 
Romanistik 
Sozialwissenschaften 
Sport 

(2) Die Fachschaften haben folgende Aufgaben: 

Medizin 
Zahnmedizin 
Biologie 
Chemie 
Geographie 
Mathematik 
Pharmazie 
Physik 
Psychologie 

Fach­
Fach-

a) die Vertretung der Gesamtheit der Student/inn/en eines Studienfaches 
und die Unterstützung einzelner Student/inn/en eines Studienfaches 
im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Befugnisse, 

b) die Wahrnehmung der hochschulpolitischen Interessen ihrer Mitglieder 
und die Stellungnahme zu hochschulpolitischen Fragen, 
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c) e 
ler 

d) dü~ 

e) 

(3) Zur ihr 
Studen tEmscha1~ t 

(4) Das Nähen~ 

§ 2 4 0 ~Jl.C!.n L<! e LJ: a cjl~i; h <.JJ_t 
(1) Organe der Fachschaft sind: 

a) die Fachschaftsvollversammlung, 
b) der Fachschaftsrat, 
c) die Fachschaftsvertretung. 

er und kulturel-

t tsbürgerlichen 
z aktiver Toleranz 

Studentenbeziehungen 

Hit tel aus der 

(2) Die Satzung der Fachschaft kann vorsehen, daß Organe der Fachschaft nur 
Fachschaftsvollversammlung und Fachschaftsrat sind. 

§ 2 5 Haushal t~J~~!LJ!Jl(LJi~ushal t s J,~hx;:. 
(1) Der Haushal und Nacht werden unter Berücksichtigung 

Bedarfs durch den AStA auf­
vom SP festgestellt. 

des der Auf 
gestellt und nach 

(2) Der Haushalt ausweisen, die 
werdeno Dabei sind die 
Mi ieder angemessen zu 

als 

( 3) Das 
(4) Der Feststellung im 

t zusammen mit 
Beschlußfassung 

{ 5} 

( 6} 

t 11 des 
dies ge­

auf der 

Mona.ts nach 
is 

sobald 
des SP 

Erneu­
tt,m auch 

deponiert werden 

ungsausschuß (FPA) des SP durch-

(2) ung t mindestens e 1 jährlich unvermutet durchzufüh-
ren. Sie dient dem Zweck festzustellen, ob insbesondere 
a) der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt, 
b) die Buchungen nach der Zeitfolge mit den Buchungen nach der im Haus­

halt an vorgesehenen Ordnung übereinstimmen, 
c) die erforderlichen Kassenanordnungen vorhanden sind und 
d) die Vordrucke für Schecks und die Quittungsblöcke vollständig vor­

handen sind. 
Ober die Kassenprüfung ist ein Protokoll anzufertigen, in das auch der 
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10 ~ 

aufzunehmen i 
nach Fest tel de e sses führt der FPA 

ung als Jahresabsch durch. 

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Studentenschaft kann vom SP durch den 
Erlaß ergänzender Ordnungen geregelt werden. 

~beIJI3!~§lungen 

§29 
(1) 

(2) 

Alle Organe der Studentenschaft und der Fachschaften bleiben zur Erfül­
lung ihrer Aufgaben berechtigt und verpflichtet, bis die von dieser 
Satzung vorgesehenen Organe sich neukonstituiert haben. 

Inkrafttreten,und_Satzungsänderung 
Diese Satzung kann vom SP mit einer Mehrheit von mindestens 
satzungsmäßigen Mitglieder geändert werden. 
Diese Satzung tritt nach ihrer Verabschiedung im SP und ihrer 
gung durch das Rektorat am Tage nach der Veröffentlichung in 
liehen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf in Kraft. 

2/3 der 

Genehmi­
den Amt-

Verabschiedet auf der Sitzung des Studentenparlaments vom 16.12.1986 
mit der Hehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder. 

C1.) '<.r ·~r tcC·--~-"-' 

Werner Klüfer 
( SP - Präsident ) 

Gen gt d eh Be ch1u!1 des k orats der UnJversJtät Düsseldorf 

vom 09 l .1986 
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Beitragsordnung der Studentenschaft der Universität Düsseldorf 

§ 1 Allgemeines 
Aufgrund des § 3 Abs. 3 der Satzung der Studentenschaft ist jede/r Stu­
dent/in verpflichtet, einen Beitrag für die Studentenschaft zu entrich­
ten. 

§ 2 Beitragspflicht 
(1) Alle an der Universität Düsseldorf immatrikulierten Student/inn/en sind 

beitragspflichtig. 
(2) Der Beitrag dient zur Erfüllung der Aufgaben der Studentenschaft. 
(3) Er ist in jedem Semester, für das der/die betreffende Student/in imma­

trikuliert, rückgemeldet oder beurlaubt ist, zu entrichten. Die Bei­
tragspflicht entsteht am Tage der Immatrikulation, Rückmeldung oder 
Beurlaubung, auch wenn dieser in das bereits begonnene Semester fällt. 

(4) Der Studentenschaftsbeitrag ist zum Zeitpunkt des Antrages auf Immatri­
kulation, Rückmeldung oder Beurlaubung an die Universität zu zahlen. 

(5) Der Beitrag für die Studentenschaft wird von der Universität kostenfrei 
erhoben (§ 78 Abs. 4 WissHG). 

§ 3 Höhe des Beitrages 
(1) Der Beitrag für die Studentenschaft wird auf 16,70 DM festgelegt. 
(2) Dieser Beitrag wird wie folgt verteilt: 

Hilfsfonds für bedürftige Student/inn/en 
Gesundheitsfürsorge 
Kultur 
Sport 
Beitrag für den AStA 

§ 4 Ä n d_e r!J.DJI 

1,20 DM 
0,50 DM 
1, 00 DM 
1. 00 DM 

13, 00 DM. 

Die Beitragsordnung kann vom SP init einer Mehrheit von mindestens zwei 
Drittel der satzungsmäßigen Mitglieder und durch Urabstimmung geändert 
werden. 

(1) Diese Beitragsordnung tritt nach ihrer Verabschiedung im SP und ihrer 
Genehmigung durch das Rektorat am e nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen de Universität Düsseldorf in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Sozialbeitragsordnung der Studentenschaft der 
Universität Düsseldorf vom 26.9.1975 außer Kraft. 

Genehmigt durch Beschluß des Rektorats der Universität Düsseldorf 

vom 09.12.1986 
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Bekanntmachung der Änderung der Richtlinien für die 
Durchführung cler Auswahlge ehe in clen Studien~ 
gängen Medizin und Zahnmedizin vom 23.'12.1986. 

Ich ändere die Richtlinien über die Durchführung 
der Auswab.lgespr~che in den Studiengängen Medizin 
und Zahnmedizin vom 23.'12.1986 wie folgt: 

1. Die bisherigen Ziffern 3.2 und 3.3 werden nunmehr 
zu den Ziffern 3 1 und 3.2. 

2. In der neuen ffer 3.2, letzter Satz, werden die 

4„ 

Worte 11 das Ge h" durch di<x: Worte lfdiese Ver-
sprechung" ersE3tz t. 

er 3.11. e s neue Ziffer 

spräche 
eine Hangfolge 

Bewe ern und tei-

:=:; neue Ziffer 

r in den einzelnen 
rber ord~ 

Studien-

bestehend aus der Ge-
samtzahl r von ldeten Plätze als 
Zähler und der len Kommissio·-
nen tat h er als Nenner. 
Zunächst einmal Kommü:; s so viele 
Studieap ze wie eh aus der Multi-
plikation des zuvor en Quotienten mit der 
Zahl der tatsächlich en Bewerber ohne Be-
rücksichtigung der st~_;llen ergibt. Sodann 
werden die verbleibenden Studienplätze den Kommis-
sionen in der Reihe der Größe der Dezimal-
stellen zugeordnet. Falle gleicher Gr5ße von 
Dezimalstellen entf3chei t das J.;os. Die Berech-
nung und gegebenen ls rderliche Verlosung 
wird vom Leiter des ntens tariates vorge-
nommen." 



5. Ziffer 3.5 erhält nunmehr folgende Fassung: 

"Auf der Grundlage der von den Kommissionen auf­
gestellten Rangfolge und der Berechnung gemäß 
der Ziffer 3.4 bestimmt der Rektor diejenigen Be­
werber, denen einer der von der ZVS gemäß § 24 
Abs. 3 Vergabe VO ermittelten Studienplätze im 
Studiengang Medizin bzw. Zahnmedizin zugewiesen 
wird. Sodann versendet die Verwaltung entspre­
chende Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheide an 
die Bewerber und teilt der ZVS die Namen der zu­
gelassenen Bewerber mit." 

6. Ziffer 3.6 behält seine bisherige Fassung. 

Diese j~nderungen treten am Tag nach der Veröffent­
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Uni­
versität Düsseldorf in Kraft. 

Düsseldorf, den 13.1.1987 

(Prof .Dr.Kaiser) 
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Neubekanntgabe 

Auswahlge Ln 
medizin vom 

Ich mache die 
wahlgespräche in den 
dizin vom 23 12.1 
bekannt: 

1. Zusawnensetzung dce 

sors .. 
Der 

t; 1 i 

Wege des Lose t c 
als Mitglied bzw. 
betreffenden Pro 
glied bzw. b 11 

!f 

n Durch.fiihrung der 

in und Zahn-

Durchführung der Aus­
izin und Zahrune­

vom '13.'1.'1987 neu 

onen 

im Stu~ 

Namen 
zu bestel­

zin. Der 
die Namen der zur 

n unter Beifügung 
einze Prof es-

Professoren im 
z<j lnen Kommissionen 
er zu und teilt den 

n ihre Bestellung als Mit­
r schriftlich mit. 

rd di Kommission 1.2 Im StucU 
entsprechl";nd 
tor bestelli; 1 

vertrr;')te 
soren 
aus 
Medizln 

Ziffer 1.1 vom Rek­
ied und ein Stell­

tamtlichen Profes-
1 n, und dns weitere Mitglied 

1.3 Mitglieder der unt 
missiooeo braue n 
so lange nieht l; i J. 
kommenden 
sieht si 
an Fo 

2. Termine 

2.1 Die 

tamtLL Profer:>soren der 

nannten Kom­
sprächen 

1e Betracht 
hrnr berück­

li rr.eilnahme 

n un-verzüg­
'G und OrJG 
L 



2.2 Die Mit 

2.4 

2.5 

stren('5Ster 
nem Bewerber 
lich.kei t a~er 

Die 
nehmer de; C) Lt 

Zahnmedizin." 

ge 
ten„, 
kei tErn 
Zeugni 
der 
lung, 
haf t zu 
ausweis 

·~ 1 6 ~ 

in ver~ 
Nam.en sol­

e erwarten 
n unter 

auszuge~ 

bzw. Verwand-
t s han~ 

"1 
2 

l:) 

tglied 
egung 

:o.c1t'H1~ ob e:L~ 
Unparte 

6 
? 
ß 
9 
() 

zin 
Abfol-

0 

h 



~ J6 

3. Durchführung des s 

3.1 Jede Kommission Anwesenheit beider Mit-
glieder mit jedem er ein Einzelgespräch 
von mindestens 30 minütiger Dauer durch. Der 
Stellvertreter muß b allen Auswahlgesprächen 
anwesend sein, er wirli:t jedoch bei der Durchfüh­
rung und Beurteilung des Auswahlgespräches des 
einzelnen Bewerbers solange nicht mit, solange 
beide Hauptmitglieder anwesend sind. 

3.2 Im Rahmen des Vorstellungsgespräches sind fol­
gende Themenkreise anzusprechen: 

Vorbereitung auf das Medizinstudium 
bzw. Zahnmedizinstudium 

Vorstellungen über Aufbau und Inhalt 
des Medizinstudiums bzw. Zahnmedizin­
studiums sowie die ärztlichen Auf ga­
ben und Tätigkeiten 

Vorstellung über die ärztliche Ethik 

Motivation für das Studium der Medi­
zin bzw. Zahnmedizin. 

Fernerhin sind samte 
halten zu bewerten. 

k und Gesprächsver-

Auf der Grundlage der in tz 1 genannten The­
menkreise stimmt der H0~kto:r :tn einer Vorbespre­
chung mit allen Komm.i ssion tgli edern clen für 
die Ermittlung des s an Eignung und Motiva-
tion anzuwende wertungsmaß ab ab. 
Ober diese V ein Protokoll ge-
fertigt, das den Kommis onsmit-
glietlern we en darf. 

3.3 Aufgrund de 
bilden die einzeJ 
ge unter n von 
teilen diese 

3.4 Auf der Grundl 
Kommissionen t i 
net der Rektor 
Anwendung s V r n 
platzzahlen wie folgt zu 

spräche 
nen eine Rangfol­

n Bewerbern und 

r in den einzelnen 
ten Bewerber ord­

Komm.issionen unter 
emeyer 11 Studien-

Er bildet einen Quotienten bestehend aus der Ge­
samtzahl der von der ZVS gem1::;lcleten Plätze als 
Zähler und der Gesamtzahl der in allen Kommissio­
nen tatsächlich geprüften Bewerber als Nenner. 
Zunächst einmal erhält jede Kommission so viele 
Studienplätze zugeteilt, wie sich aus der Multi­
plikation des zuvor genannten Quotienten mit der 
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Zahl der tatsächlich geprüften Bewerber ohne Be­
rücksichtigung der Dezimalstellen ergibt. Sodann 
werden die verbleibenden Studienplätze den Kommis­
sionen in der Reihenfolge der Größe der Dezimal­
stellen zugeordnet. Im Falle gleicher Größe von 
Dezimalstellen entscheidet das Los. Die Berech­
nung und gegebenenfalls erforderliche Verlosung 
wird vom Leiter des Studentensekretariates vorge­
nommen. 

3.5 Auf der Grundlage der von den Kommissionen auf­
gestellten Rangfolge und der Berechnung gemäß 
der Ziffer ).L~ bestimmt der Rektor diejenigen 
Bewerber 1 denen einer der von der ZVS gemäß § 24 
Abs. 3 Vergabe VO ermittelten Studienplätze im 
Studiengang Medizin bzw. Zahnmedizin zugewiesen 
wird. Sodann versendet die Verwaltung entspre­
chende Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheide an 
die Bewerber und teilt der ZVS die Namen der zu­
gelassenen Bewerber mit. 

3.6 Nach dem Ergebnis der Auswahlgespräche nicht be­
setzte Studienplätze werden unverzüglich der ZVS 
gemeldet. 

Diese Richtlinien treten am 15. Dezember 1986 in 
Kraft. Sie werden in den amtlichen Bekanntmachungen 
der Universit~t Düsseldorf ver6ffentlicht. 

Gleichzeitig treten die Richtlinien vorn 6. April 
1986 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 13.1.1987 

(Prof. Dr. Kaiser) 


